
Dabei lief sie gegen die rechte vordere Tür eines stadt
einwärts fahrenden Pkw. Sie stürzte und schlug mit 
dem Kopf auf den Straßenbord auf.
Der Verkehrsunfall wurde als Arbeitsunfall anerkannt. 
Die .der Klägerin entstandenen materiellen Nachteile 
wurden durch die Verklagte ausgeglichen, nachdem die 
Klägerin ihre Schadenersatzansprüche gegenüber dem 
Straßenbaubetrieb an die Verklagte abgetreten hatte. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht kein unmittelba
rer Vermögensschaden mehr. Die Verklagte unterstützte 
insoweit die Klägerin, ohne damit eine Verantwortlich
keit gemäß § 98 GBA anzuerkennen. Demgegenüber 
vertritt die Klägerin die Auffassung, daß die Verklagte 
für den Verkehrsunfall ursächliche Pflichtverletzungen 
auf dem Gebiet des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 
begangen habe.
Wegen dieser Meinungsverschiedenheiten begehrte die 
Klägerin von der Konfliktkommission die Feststellung, 
daß die Verklagte für den Arbeitsunfall nach § 98 GBA 
verantwortlich sei. Die Konfliktkommission hat diesem 
Antrag nicht entsprochen, weil nur eine zivilrechtliche 
Verantwortlichkeit des Straßenbaubetriebes in Frage 
komme.
Während das Kreisgericht den Antrag der Klägerin 
ebenfalls als unbegründet abwies, hat das Bezirksgericht 
auf die von der Klägerin eingelegte Berufung festge
stellt, daß die Verklagte für den Verkehrsunfall gemäß 
§ 98 GBA verantwortlich ist
Der Präsident des Obersten Gerichts hat die Kassation 
der Entscheidung des Bezirksgerichts beantragt. Er hat 
Verletzung des Gesetzes durch fehlerhafte Anwendung 
des § 98 GBA gerügt. Der Antrag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Wenn auch unzweifelhaft feststeht, daß die Klägerin 
zur Zeit keinen unmittelbaren Vermögensnachteil aus 
dem Verkehrsunfall hat, und überdies davon ausge
gangen werden kann, daß bei einem eventuell künftig 
eintretenden Schaden hierfür ein Anspruch der Kläge
rin gegenüber dem bauausführenden Betrieb gegeben 
sein wird, so war es doch zulässig, seitens der Kläge
rin eine Feststellung über das Vorliegen einer Scha
denersatzpflicht der Verklagten nach § 98 GBA zu be
gehren. Das haben die Vordergerichte zutreffend bejaht, 
weü es für die Klägerin in der Tat von Bedeutung und 
wichtig ist zu wissen, ob mögliche künftige Schaden
ersatzansprüche aus dem Verkehrsunfall nach zivil- 
rechtlichen oder aber nach arbeitsrechtlichen Bestim
mungen zu beurteilen sind. Davon hängt maßgeblich 
mit ab, inwieweit die Frage eines eventuellen Mitver
schuldens der Klägerin am Zustandekommen des Un
falls Einfluß auf die Höhe ihres Schadenersatzanspruchs 
hat oder nicht.
Im Gegensatz zur Auffassung des Bezirksgerichts hat 
jedoch der Betrieb nach den dazu ausreichend getroffe
nen Sachverhaltsfeststellungen keine für den Verkehrs
unfall ursächliche Verletzung von Rechtspflichten auf 
dem Gebiet des Gesundheits- und Arbeitsschutzes be
gangen. Sicher ist dem in der Entscheidung des Bezirks
gerichts enthaltenen allgemeinen Hinweis zuzustimmen, 
daß die zum Schutz der Gesundheit und Arbeitskraft 
der Werktätigen erlassenen gesetzlichen Bestimmungen 
auf dem Gebiet des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 
keine engherzige Auslegung erfahren dürfen und sich 
deshalb die Verpflichtung des Betriebsleiters nach § 8 
Abs. 1 ASchVO zur ständigen Gewährleistung der Ar
beitssicherheit nicht nur auf den konkreten Arbeits
platz, sondern auf den gesamten Betriebsablauf er
strecken muß. Aus dieser betrieblichen Verpflichtung 
folgt, daß es auf Grund von Ausnahmesituationen durch
aus geboten sein kann, Maßnahmen zu veranlassen, um 
Werktätige als Fußgänger in Ausübung ihrer beruf
lichen Tätigkeit vor den Gefahren im Straßenverkehr 
zu schützen. Liegen hingegen solche außergewöhnlichen 
Umstände nicht vor, kann von den Betrieben nicht im

Sinne einer nach § 98 GBA relevanten Rechtspflicht ge
fordert werden, generell die bei ihnen beschäftigten 
Werktätigen zu einem verantwortungsbewußten Ver
halten im Straßenverkehr als Fußgänger während der 
Arbeitszeit anzuhalten, weil es sich insoweit um allge
meine, an jeden Bürger zu stellende Veihaltensanfor- 
derungen handelt, deren konsequente Befolgung nicht 
spezifischer Inhalt von Arbeitspflichten ist.
Aus der im Kassationsverfahren schriftlich abgegebe
nen Stellungnahme der Gewerkschaft ist zu entneh
men, daß im konkreten Fall schon lange vor dem Ver
kehrsunfall der ■ Klägerin eine außergewöhnliche, be
sondere Pflichten des Betriebes auslösende Verkehrs- 
Situation Vorgelegen habe. Mit der Inbetriebnahme des 
an der gegenüberliegenden Seite der R.-Straße gelege
nen Speiseraums hätten ab diesem Zeitpunkt zahlreiche 
Betriebsangehörige mindestens zweimal täglich zum 
Zwecke der Esseneinnahme die stark befahrene Fahr
bahn überqueren müssen. Somit hätte für den Betrieb 
die Notwendigkeit bestanden, den daraus für die bei 
ihm beschäftigten Werktätigen erwachsenden erhöhten 
Gefahren z. B. durch die Beantragung eines Fußgän
gerschutz- bzw. -Überwegs zu begegnen. Das hätte der 
Betrieb aber vor dem Unfall unterlassen' und erst da
nach die Errichtung eines Fußgängerüberwegs veran
laßt. Hierin liege eine für das Entstehen des Arbeits
unfalls ursächliche Rechtspflichtverletzung 
Inwieweit diese Einwände bezüglich des Vorliegens 
von Pflichtverletzungen des Betriebes vor dem Unfall 
zutreffend sind, muß dahingestellt bleiben, da zu die
sem Komplex vom Bezirksgericht keine weiteren Sach
verhaltserörterungen angestellt worden sind. Seine Ent
scheidung enthält hierzu lediglich die Aussage, daß die 
Verklagte zwar z. B. die Beschilderung der Straße nicht 
in eigener Verantwortung hätte vornehmen können, 
was jedoch nicht bedeute, daß damit dem Betrieb kei
nerlei Pflichten im Zusammenhang mit der Benutzung 
der R.-Straße durch die bei ihm beschäftigten Werk
tätigen erwachsen wären.
Dennoch sah der Senat bei dem gegenwärtigen Stand 
des Verfahrens keine Notwendigkeit, diese Frage einer 
weiteren Sachaufklärung zu unterziehen, weil, selbst 
wenn in dem Unterlassen entsprechender Maßnahmen 
durch den Betrieb (z. B. Antrag auf Errichtung eines 
Fußgängerschutz- oder -Überwegs) eine nach § 98 GBA 
relevante Rechtspflichtverletzung gegeben wäre, diese 
als nicht kausal für das Unfallereignis bewertet wer
den müßte. Nicht der fehlende, erst nach dem Unfall 
eingerichtete Fußgängerüberweg war der bestimmende 
Umstand für den Unfall — wobei ein bereits zum Zeit
punkt des Unfallgeschehens existenter Fußgängerüber
weg den Vorrang des Fahrzeugverkehrs gegenüber dem 
Fußgängerverkehr auch nicht aufgehoben hätte —, son
dern unbeschadet eines eigenen Fehlverhaltens der Klä
gerin eine von der bisherigen gewohnten Verkehrslage 
erheblich abweichende Verkehrssituation. Für diese war 
aber allein der bauausführende Betrieb und nicht die 
Verklagte verantwortlich — die Verklagte um so weni
ger, als sie von den vorgesehenen Baumaßnahmen und 
den damit verbundenen Straßensperrungen und Umlei
tungen vorher nicht informiert worden war, so daß sie 
weder wegen der beabsichtigten Baumaßnahmen Be
denken erheben noch ihre Werktätigen auf die beson
dere Verkehrslage hinweisen konnte.
Insgesamt ergibt sich somit, daß die Feststellung einer 
Schadenersatzpflicht der Verklagten gegenüber der Klä
gerin nach § 98 GBA nicht mit der sozialistischen Ge
setzlichkeit übereinstimmt. Deshalb war entsprechend 
dem Kassationsantrag das Urteil des Bezirksgerichts 
aufzuheben und im Wege der Selbstentscheidung die 
Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Kreisge
richts als unbegründet abzuweisen.
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